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Wien, am 29. April 2015 
 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Susanne Winter und weitere Abgeordnete haben am 

2. März 2015 unter der Zahl 3974/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Rot-Weiß-Rot – Karten“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Zu den Fragen 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 und 11: 
Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. 

 

Zu Frage 3: 
Im Jahr 2011 wurden 606, im Jahr 2012 wurden 1.597 und im Jahr 2013 wurden 1.702 „Rot-

Weiß-Rot – Karten“ erteilt. Zahlen zum Jahr 2014 liegen noch nicht vor. 

 

Gemäß § 20 Abs. 1 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) werden befristete 

Aufenthaltstitel grundsätzlich für die Dauer von zwölf Monaten ausgestellt. Weiterführende 

Statistiken werden dazu nicht geführt. 

 
Zu Frage 6: 
Im Jahr 2011 wurden 28.762, im Jahr 2012 wurden 56.124 und im Jahr 2013 wurden 46.350 

„Rot-Weiß-Rot – Karten plus“ erteilt. Zahlen zum Jahr 2014 liegen noch nicht vor. 

 

Gemäß § 20 Abs. 1 NAG werden befristete Aufenthaltstitel grundsätzlich für die Dauer von 

zwölf Monaten ausgestellt. Weiterführende Statistiken werden dazu nicht geführt. 
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Zu Frage 9: 
Der Aufenthaltstitel gemäß § 41a Abs. 9 Z 2 und Z 3 NAG existiert erst seit 1. Jänner 2014. 

Zahlen zum Jahr 2014 liegen noch nicht vor.  

 
Zu Frage 12: 
Im Jahr 2011 wurden 33, im Jahr 2012 wurden 45 und im Jahr 2013 wurden 46 „Rot-Weiß-

Rot – Karten plus“ gemäß § 41a Abs. 10 NAG (alte Rechtslage) erteilt. Zahlen zum Jahr 

2014 liegen noch nicht vor. 

 

Gemäß § 20 Abs. 1 NAG werden befristete Aufenthaltstitel grundsätzlich für die Dauer von 

zwölf Monaten ausgestellt. Weiterführende Statistiken werden dazu nicht geführt. 

 
Zu den Fragen 13 bis 18: 
Das Design von Aufenthaltstiteln, einschließlich des Aufenthaltstitels „Rot-Weiß-Rot – Karte“, 

ergibt sich aus den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 

2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige, geändert 

durch die Verordnung (EG) Nr. 380/2008 des Rates vom 18. April 2008, und deren 

Spezifikationen.  

 

Der Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthalts- 

titels für Drittstaatsangehörige wurde am 22.03.2001 von der Kommission vorgelegt und trat 

nach Annahme im Rat und Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 

am 15.06.2002 in Kraft (Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002). 

 

Am 10. März 2006 legte die Kommission einen geänderten Vorschlag für eine Verordnung 

des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 zur einheitlichen Gestaltung 

des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige vor, welche nach Annahme im Rat und 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union am 19.05.2008 in Kraft trat 

(Verordnung (EG) Nr. 380/2008 des Rates vom 18. April 2008). 

 

Im Übrigen fällt die weitere Beantwortung dieser Fragen nicht in den Vollzugsbereich des 

Bundesministeriums für Inneres. 

 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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